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Im Juni 1996 ersticht ein 
aus der Türkei stammen-
der Mann seine Ehefrau 
mit einem Küchenmes-
ser, nachdem sich beide 
zuvor gestritten hatten. 
Der Mann ist seither 
flüchtig.

Von Katrin MosMann

Mittleres Kinzigtal. Es 
ist der 23. Juni 1996 als 
Mieter eines Gengen-

bacher Mehrfamilienhauses 
um die Mittagszeit den Haus-
besitzer informieren, dass es 
im Treppenhaus merkwürdig 
riechen würde und der Geruch 
aus der Wohnung eines jungen 
Ehepaares komme.  

Der Vermieter öffnet dar-
aufhin, nachdem nach mehr-
maligem Klingeln niemand 
die Tür aufmacht, die Woh-
nung des Paares. Im Wohn-
zimmer findet er die Ehefrau 
tot mit einem Messer in der 
Brust auf dem Boden liegend 
vor. Der 24 Jahre alte Ehe-
mann der 22-Jährigen ist nicht 
zu Hause. 

Noch kein DNA-Abgleich
Der Vermieter verständigt 

die Polizei, die sofort mit der 
Spurensicherung und mit der 
Rekonstruktion der Tat be-
ginnt. 

Bereits am 20. Juni muss 
die Tat passiert sein, stellen 
Arzt und Kriminologen fest. 
Die Spurentechnik ist 1996 
mit ihren Möglichkeiten noch 
nicht so weit wie heute, DNA-
Abgleich noch nicht möglich. 
Es werden Fingerabdrücke si-
chergestellt, den Tatverdäch-
tigen aber ermitteln die Kom-

missare durch Befragungen 
und Verhöre. 

Sämtliche Hausbewohner 
werden befragt, die Alibis 
überprüft. Die Eltern, Freun-
de, die beste Freundin, die 
Ärzte des Opfers und ihre Ar-
beitskollegen von einem Of-
fenburger Verlagshaus beant-
worten die Fragen der Polizei. 
Unterstützt werden die Offen-
burger Ermittler von der Kri-
minalpolizei Oberhausen, der 
Heimat des Opfers Beate N.* 
Auch im Umfeld von Beates 
Ehemann ermittelt die Polizei

Schnell wird klar, dass der 
Ehemann, Semir M. ein Motiv 
hat: Beate N. wollte sich schei-
den lassen, lebte bereits von ih-
rem Mann getrennt. Geldfor-

derungen ihr gegenüber seien 
Streitgegenstand gewesen, der 
die 1993 begonnene Liebesbe-
ziehung dramatisch enden ließ.

Heirat in der Türkei
1993: Die aus dem Ruhrpott 

stammende Beate N. verbringt 
ihren Sommerurlaub in der 
Türkei, lernt dort den jungen 
Bootsbesitzer Semir M. kenn-
nen und lieben. Es ist die gro-
ße Liebe, Beate N. reist wie-
der nach Deutschland, um dort 
1994  ihr Abitur zu machen. Da-
nach findet die Hochzeit in der 
Türkei statt. Das Paar kehrt 
gemeinsam nach Deutschland 
zurück, wohnt erst in Ober-
hausen, wo Beate N. ein Prak-
tikum absolviert. Danach be-

kommt sie ein Volontariat in 
Offenburg. Das junge Ehe-
paar zieht nach Offenburg und 
von dort im Februar 1996 nach 
Gengenbach. Semir M. jobbt 
als Aushilfskellner, muss aber 
bald einen Antrag auf Sozial-
hilfe stellen, weil er keine fes-
te Arbeit findet, und kurze Zeit 
später steht das Paar vor den 
Scherben seiner Liebe. 

Aufgrund der Sachlage ge-
hen Gericht und Ermittler da-
von aus, dass Semir M. der Tä-
ter war. Beim Gericht wird ein 
Haftbefehl beantragt, der in-
nerhalb kürzester Zeit erlas-
sen wird. Da die Ermittler da-
von ausgehen, dass sich Semir 
M. in die Türkei abgesetzt hat, 
wird mit einem internationa-

len Haftbefehl nach ihm ge-
fahndet. Bis heute ist Semir M. 
nicht gefasst. 

* Die Namen wurden aus personen-
schutzrechtlichen Gründen geändert.

Das blutige Ende einer Liebe
Kinzigtal-Serie (10. Teil): Junger Mann ersticht seine 22-jährige Frau mit dem Küchenmesser und flieht in die Türkei
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Per Haftbefehl gesuch-
te Verdächtige kön-
nen von einem Land 

an ein anderes ausgeliefert 
werden. Das regelt das so-
genannte Auslieferungsab-
kommen – ein völkerrechtli-
cher Vertrag zwischen zwei 
Staaten oder Staatenver-
bunden, etwa der EU (Euro-
päische Union). 

Im Auslieferungsabkom-
men wird geregelt, bei wel-
chen Straftaten und wel-
cher zu erwartenden Strafe 
ein Verdächtiger ausgelie-
fert wird.

Im Juni 2003 wurde zwi-
schen der Europäischen 
Union und den Vereinigten 
Staaten ein wichtiges Aus-
lieferungsabkommen ge-
schlossen, das im Oktober 
2009 ersetzt wurde. Verdäch-
tige aus einem EU-
Land werden dem-
nach nur dann in 
die Vereinigten 
Staaten ausgelie-
fert, wenn ihnen 
dort nicht die To-
desstrafe droht.  

Freiheitsentziehun-
gen, die länger als ei-
nen Tag andauern, 

dürfen in Deutschland nur 
von einem Richter ange-
ordnet werden. Ein Haft-
befehl dient grundsätzlich 
der Durchsetzung des ord-
nungsgemäßen Ablaufs in 
Verfahren, meist Strafver-
fahren.

Eine besondere Art des 
Haftbefehls ist der Europä-
ische Haftbefehl. Er ver-
einfacht und verkürzt die 
Auslieferung von Straftä-
tern oder Verdächtigen in-
nerhalb der Europäischen 
Union (EU), gegen die ein 
nationaler Haftbefehl erlas-
sen wurde. Das ausliefernde 
Land darf die Rechtmäßig-
keit des Haftbefehls grund-
sätzlich nicht nachprüfen. 
Das besagt ein Rahmenbe-
schluss vom 13. Juni 2002.

Der europä-
ische Haftbe-
fehl wird »nach 
dem Grundsatz 
der gegenseiti-
gen Anerken-
nung«, sprich 
größtenteils au-
tomatisch aner-
kannt.  

Kurz vor Erscheinen 
des letzten Teils der 
Serie »Spektakuläre 

Kriminalfälle im Kinzigtal« 
wurde bekannt, dass Semir 
M. bereits vor einigen Jah-
ren in der Türkei verstorben 
sei. Dies ging aus einer Mit-
teilung des türkischen Jus-
tizministeriums an das hie-
sige Ministerium hervor. 
Zwischenzeitlich gibt es in 
Deutschland auch keine Ak-
te (siehe Stichtwort »Offene 
Akte«) mehr zu dem Fall, da 
diese nach dem Tod des Be-
schuldigten gelöscht werden 
muss.

 Aktenzeichen XY...ungelöst --- Aktenzeichen XY...ungelöst ---Aktenzeichen XY...ungelöst ---

Mit einem Küchenmesser wurde im Juni 1996 eine 22-jährige Verlagsvolontärin in Gengenbach 
von ihrem Ehemann erstochen.	 	 Archivfoto:	dpa

Offene Akte
Für	die	Staatsanwalt-
schaft	Offenburg	war	Be-
ate	N.s	Tod	bis	vor	kur-
zem	eine	offene	Akte	auf	
dem	Tisch.	Auch	ein	Auf-
ruf	über	»Aktenzeichen	
XY...ungelöst«	habe	kei-
ne	entscheidenden	Hin-
weise	gebracht.

»Totschlag	verjährt	
nach	30	Jahren.	Das	ist	
eine	sehr	lange	Zeit«,	
weiß	Martin	Seifert,	
Staatsanwalt	und	Pres-
sesprecher	der	Staats-
anwaltschaft.	

Ein	Fall	wie	dieser	
komme	aber	nicht	alle	
Tage	vor:	»Ein	Haftbefehl	
wird	nur	bei	dringendem	
Tatverdacht	ausgestellt.	
In	diesem	Fall	gab	es	kei-
ne	anderen	Verdächtigen	
und	die	Indizien	gegen	
Semir	M.	waren	erdrü-
ckend.	Wir	hofften,	ihn	ir-
gendwann	zu	finden.«

Ob	Semir	M.	bei	einer	
Verhaftung	in	der	Türkei	in	
Deutschland	vor	Gericht	
gekommen	wäre,	ist	frag-
lich:	»Es	ist	nicht	sicher,	
ob	die	Türkei	ihn	ausgelie-
fert	hätte.	Eventuell	hät-
te	die	türkische	Justiz	den	
Fall	übernommen.«

Siehe »Aktuelles« 
links oben

S T I C H W O R T

Anfang September 
2011 wird am 
hellichten Tag eine 
Geldbotin überfal-
len. Rund 125 000 
Euro werden bei 
dem Raub erbeutet. 
Die Spur führt die 
Ermittler bis nach 
Estland, wo einer 
der insgesamt drei 
Täter festgenommen 
und nach Offenburg 
überführt wird.

Von Katrin MosMann

Kurz nach 14 Uhr 
am 1. September 
2011: Die 27-jäh-

rige Mitarbeiterin ei-
ner Bank in Zell am Har-
mersbach verlässt mit 
zwei Taschen voll Geld 
für den Geldautomaten 
in Oberharmersbach die 
Bank. Rund 145 000 Euro 
befinden sich in den Ta-
schen. 

Sie ist auf der Grafen-
straße zu ihrem Auto un-
terwegs, als ein Mann 
sie angreift, ihr mit dem 
Ellenbogen ins Gesicht 
schlägt und die beiden 
Taschen entreißt. 

Der schwarz geklei-
dete hellhaarige Räuber 
hatte bereits auf die Frau 

gewartet, flüchtet nach 
dem Raub, vom Haus-
meister der Bank und ei-
nigen Augenzeugen ver-
folgt, zu Fuß quer durch 
Zell. Mit einem Sprung 
aus drei Metern Höhe in 
den Harmersbach hängt 
er seine Verfolger ab, ver-
liert aber die zweite Geld-
tasche, in der sich etwa 
20 000 Euro befinden. 

Auf der Flucht
Durch das Wasser 

über den Parallelzweig 
der Hindenburgstraße 
rennt der Flüchtige zu ei-
nem unbefestigten Park-
platz nahe den Bahnglei-
sen, wo ihn bereits das 
Fluchtfahrzeug, ein sil-
berner VW Passat Va-
riant erwartet. Im Auto 
mit Frankfurter Kenn-
zeichen sitzen zwei Mit-
täter, dem Beifahrer 
übergibt der Räuber im 
Vorbeigehen die Tasche 
und flüchtet – während 
das Auto mit quietschen-
den Reifen in Richtung 
Bahnhofstraße davon-
rast – zu Fuß weiter in 
Richtung Gasthof Ber-
ger. Ein Spürhund kann 
seine Spur später bis an 
den südlichen Ortsrand 
von Unterentersbach 
verfolgen. 

Die Polizei ermit-
telt in den folgenden Ta-
gen auf Hochtouren. 
DNA-Spuren, die die Tä-
ter hinterlassen haben, 
und der Tipp einer Ver-
trauensperson aus dem 
Umfeld der Täter haben 
schließlich im Frühjahr 
2012 die Festnahme des 
26-jährigen Fahrers des 
Fluchtwagens zur Fol-
ge. Die Spuren der Er-
mittler führen bis nach 
Estland, auch die zwei-
te sichergestellte DNA 
kann einer daten-
bankkundigen Per-
son zugewiesen wer-
den. Die estnischen 
Behörden werden 
zur Hilfe gezogen, 
und ein halbes Jahr spä-
ter, kurz vor dem Pro-
zessbeginn gegen den 
Fluchtfahrzeugfahrer, 
wird dort der zweite Tä-
ter, der Räuber, der den 
Überfall begangen hat, 
verhaftet. Von der Beute 
aber fehlt jede Spur. Est-
land liefert den 27-jähri-
gen Mann, der in Litauen 
sofort in Untersuchungs-
haft kommt, aus. 

Zwei Offenburger 
Kommissare holen den 
Mann dort ab, bringen 
ihn nach Deutschland, 
wo er im Juni 2013 vom 

Ge-

richt 
wegen 
des 
Geld-
bo-
ten-

Überfalls zu 20 
Monaten, ausgesetzt auf 
zwei Jahre zur Bewäh-
rung, verurteilt wird. 
Die Sonnenbrille, die er 
auf der Flucht verloren 
hatte, hatte ihn schließ-
lich überführt. 

Sein Komplize, der 
26-jährige Fahrer des VW 
Passats aus dem Raum 
Tuttlingen war bereits im 
Dezember 2012 wegen ge-
meinschaftlichen Raubs 
zu zwei Jahren und drei 

Monaten Freiheits-
entzug verurteilt wor-
den. Er hatte zuvor ein 
Geständnis abgelegt, 
jedoch keine Angaben zu 
der Beute – rund 125 000 
Euro – und dem bislang 
unbekannten dritten Tä-
ter gemacht. Wegen sei-
nes Schweigens blie-
ben für Staatsanwalt Kai 
Stoffregen in dem Ver-
fahren, in dem zahlrei-

che Zeugen wie etwa die 
Geldbotin oder der Haus-
meister der Bank aussag-
ten, zentrale Fragen of-
fen. Mit dem Strafmaß 
von zwei Jahren und drei 
Monaten kam das Gericht 
seinen Forderungen in 
vollem Umfang nach. 

Von der Beute fehlt noch jede Spur
Kinzigtal-Serie (10. Teil): Bei einem Raubüberfall auf eine Gelbotin in Zell am Harmersbach erbeuten drei Täter rund 125 000 Euro
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